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Merkblatt Verwandtenunterbringung MNA im Kanton Solothurn 
 
Ausgangs lage 

Im Kanton Solothurn werden MNA bei Möglichkeit bei ihren Verwandten1 untergebracht, um die 

Einheit auf Familie wahren zu können und diese Ressourcen zur Stabilisierung und für die Integra-

tion nutzen zu können. Gleichzeitig werden die Jugendlichen so auch im Erhalt ihrer Herkunftsi-

dentität und ihrer Muttersprache gefördert. Eine Verwandtenunterbringung wird alters- und sta-

tusunabhängig von den Betreuungspersonen im Durchgangszentrum gemeinsam mit der gesetz-

lichen Vertretung geprüft, sobald der bzw. die MNA dem Kanton Solothurn zugewiesen wird. 

Wohnen die Verwandten nicht im Kanton Solothurn, muss ein Kantonswechselgesuch geprüft 

werden. 

 

Bewilligungs - und Aufs ichtspflicht des  Kantons  

Familien und Erwachsene, die Kinder oder minderjährige Jugendliche zur Pflege und Erziehung in 

ihren Haushalt aufnehmen wollen, benötigen eine Bewilligung des Kantons. Die Bewilligungs-

pflicht besteht für alle, die ein minderjähriges Kind für mehr als einen Monat entgeltlich oder für 

mehr als drei Monate unentgeltlich zur Pflege, Betreuung und Erziehung in ihren Haushalt auf-

nehmen wollen (Art. 4 Abs. 1 PAVO). Art. 8 Abs. 1 PAVO regelt, dass die Pflegeeltern die Bewilli-

gung vor Aufnahme des Pflegekindes einholen müssen.  

Die Bewilligungspflicht gilt auch für die Aufnahme verwandter Kinder (Verwandtenpflege) 

und/oder wenn das Kind die Wochenenden nicht in der Pflegefamilie verbringt (Wochenpflege; 

Art. 4 Abs. 3 PAVO). 

Daraus folgt, dass vor jeder Verwandtenunterbringung eines bzw. einer MNA (inkl. Familienzu-

sammenführung mit volljährigen Geschwistern), eine Abklärung zur Bewilligungspflicht durch das 

Amt für Gesellschaft und Soziales (AGS), Abteilung Soziale Einrichtungen und Opferhilfe (SEO), 

stattfinden muss. Damit soll das Kindswohl bei der Unterbringung bestmöglich sichergestellt wer-

den. 

 
Finanzielles  
Der Begriff «nahe Verwandte» gemäss ZGB Art. 294 Abs. 2 ist eng auszulegen. Damit sind Ver-
wandte in gerader auf oder absteigender Linie gemeint. Im Kontext von Pflegefamilien betrifft 
das ausschliesslich die Grosseltern. Verwandte, welche nicht in gerader Linie zum Pflegekind ste-
hen (Onkel/Tante, Grossonkel/Grosstante/, Cousin/Cousine u.ä.) sind entsprechend nicht als «nahe 
Verwandte» zu betrachten. Der bzw. die MNA ist bei Ankunft in den Kanton Solothurn in der 
Regel von der Asylsozialhilfe unterstützt. Im Rahmen der Sozialhilfe gemäss SKOS und kantonalen 
Grundlagen, leistet die Sozialhilfe auch im Rahmen einer verwandtschaftlichen Unterbringung fi-
nanzielle Unterstützung für die Kosten der Unterbringung und Verpflegung des bzw. der MNA. 
Bei einer Unterbringung von MNA bei ihren Grosseltern wird von einer Unentgeltlichkeit ausge-
gangen. Grundsätzlich haben aber auch nahe Verwandte einen Anspruch auf Betreuungsentschä-
digung.  
 
Bei der Art und Höhe der finanziellen Unterstützung innerhalb einer verwandtschaftlichen Unter-
bringung ist neben der Sozialhilfeabhängigkeit2 der Verwandten, die Höhe der Betriebs- und 
Wohnkosten, sowie die durch die Betreuung des bzw. der MNA anstehende Auswirkungen auf die 
Erwerbssituation der Erwachsenen zu berücksichtigen. Durch eine Verwandtenunterbringung soll 
für die erwachsene, betreuende Person grundsätzlich kein finanzieller Nachteil entstehen. 
 
Die maximalen Beiträge an Kost und Logis, sowie für das Taschengeld des bzw. der MNA orientie-
ren sich dabei an den folgenden Tarifen gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 2023/1990 vom 5. 
Dezember 2023: 
 

 
1 Mit Verwandten sind auch volljährige Geschwister der MNA gemeint. 
2 Die Unterstützung der Familien- bzw. Wohneinheit wird dann im Rahmen der ordentlichen So-
zialhilfe entrichtet. 
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Tagespauschale 
 

Unterkunft  Fr. 14.50 

Verpflegung Fr. 17.50 

Betreuungsvergütung Fr. 38.-- 

Nebenkosten (= Taschengeld für MNA) Fr. 8.-- 

Total Fr. 78.-- 

 
Die finanziellen Beiträge durch die Asylsozialhilfe werden in einem Vertrag zwischen der Familie, 
dem AGS (finanzierende Stelle) und der ORS AG (auszahlende Stelle) geregelt. 


